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Betreff

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 54 "Erweiterung Betonwerk mit 
Überplanung von Teilflächen des Bebauungsplanes `Gewerbegebiet 
Dohndorf - Löbnitzer Kreuz`". hier: Zulässigkeit von Vorhaben während 
der Planaufstellung (§ 33 (1) BauGB)  Vorhaben: Erweiterung eines 
Betonfertigteilwerkes in 06369 Köthen (Anhalt), Ortsteil Löbnitz an 
der Linde in der Gemarkung Dohndorf   

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

01.03.2010: Ortschaftsrat Dohndorf 
08.03.2010: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
18.03.2010: Bau- und Umweltausschuss

01.03.2010 
08.03.2010 
18.03.2010

laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Bau- und Umweltausschuss beschließt, entsprechend den §§ 36 und 33 (1) Baugesetzbuch 
(BauGB) das Einvernehmen der Gemeinde zur Erweiterung eines Betonfertigteilwerkes in 06369 
Köthen (Anhalt), Ortsteil Löbnitz an der Linde in der Gemarkung Dohndorf zu erteilen.

Gesetzliche Grundlagen:
§ 33 BauGB



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

1. 
Der Stadt Köthen (Anhalt) liegt ein Antrag nach Bundesimmissonsschutzgesetz zur Erweiterung eines 
Betonfertigteilwerkes in 06369 Köthen (Anhalt), Ortsteil Löbnitz an der Linde in der Gemarkung 
Dohndorf zur gemeindlichen Stellungnahme vor (Anlage 1).

2.
Entsprechend dem Antrag soll auf den Grundstücken in der Gemarkung Dohndorf ein 
Betonfertigteilwerk entsprechend Lageplan errichtet werden. 

3.
Der Antrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz wurde der Stadt Köthen(Anhalt) vom Landkreis 
Anhalt-Bitterfeld als Untere Immissionsschutzbehörde, welche in diesem Genehmigungsverfahren die 
zuständige Behörde ist, zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB übersandt. 

4. 
Das Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich des künftigen Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 54 "Erweiterung Betonwerk mit Überplanung von Teilflächen des Bebauungsplanes 
`Gewerbegebiet Dohndorf - Löbnitzer Kreuz`" der Stadt Köthen (Anhalt) (Anlage 2), für welchen der 
Aufstellungsbeschluss am 10.09.2009 im Stadtrat der Stadt Köthen gefasst worden ist. Der Plan des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist zurzeit noch in Aufstellung. Die Zulässigkeit des Vorhabens 
ist demnach nach § 33 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben während der Planaufstellung) zu 
beurteilen.

5. 
Entsprechend § 33 (1) BauGB i. V. m. § 12 Abs. 3 BauGB ist in Gebieten, für die ein Beschluss über 
die Aufstellung eines Bebauungsplanes gefasst ist, ein Vorhaben zulässig, wenn

* die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 und 
   § 4 a Abs. 2 bis 5 durchgeführt worden ist (+),

Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte durch öffentliche Auslegung der Planunterlagen nach § 3 (2) 
BauGB vom 04.01.2010 bis 05.02.2010 in den Räumen der Abteilung Stadtplanung während der 
bekannt gemachten Sprechzeiten. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 (2) BauGB erfolgte mit Schreiben vom 08.12.2010. Die Antwort wurde bis zum 
15.01.2010 erbeten.

Nach Eingang der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde die 
Abwägung vorgenommen mit dem Ergebnis, dass keine Änderung des Planentwurfes erforderlich ist.

* anzunehmen ist, dass das Vorhaben den künftigen Festsetzungen des
   (Vorhabenbezogenen) Bebauungsplanes nicht entgegensteht (+),

Das Vorhaben ist hinsichtlich der Art der Nutzung in dem im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
festgesetzten Gewerbegebiet allgemein zulässig.

Das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung (Grundflächenzahl: 0,7) wird durch das geplante 
Vorhaben eingehalten.
(Berechnung und zeichnerische Darstellung sind im Bauantrag enthalten).

Die festgesetzte maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen (15 m) wird nicht überschritten.

Die Festsetzungen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 54 zur nicht überbaubaren 
Grundstücksfläche werden eingehalten. 

Die textliche Festsetzung Nr. 5 zur Ableitung des Niederschlagswassers wird laut Bauantrag ebenfalls 
eingehalten. 



Die Umsetzung der Grünordnerischen Festsetzungen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist 
durch einen Durchführungsvertrag, den die Stadt Köthen (Anhalt) mit dem Vorhabenträger 
abgeschlossen hat, abgesichert. Der Vorhabenträger verpflichtet sich mit diesem Vertrag, folgende 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gemäß dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 54  auf 
seine Kosten durchzuführen: 

- Maßnahme M 1 Anpflanzung und Entwicklung einer Baumreihe aus 
Obstgehölzen 

- Maßnahme M 2 Vervollständigung einer Baumreihe 
- Maßnahmen M 3.1 und M 3.2 Anlegung einer Ackerbrache 
- Maßnahme M 4.1 Anlegung eines Feldgehölzes 
- Maßnahme M 5 Anlegung einer Strauch- Baumhecke 

Diese Maßnahmen sind die erforderlichen Maßnahmen für den Vorhaben- und Erschließungsplan, d. 
h. für den 1. Bauabschnitt, für den der Bauantrag eingereicht wurde.
Im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist festgesetzt, dass die Pflanzungen für die 
Ausgleichsmaßnahmen des 1. Bauabschnitts spätestens in der übernächsten Pflanzperiode nach 
Inbetriebnahme des Betonfertigteilwerkes zu erfolgen hat. Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan ist 
Bestandteil des Vertrages.
Die grünordnerischen Festsetzungen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden damit 
eingehalten.

Die Einhaltung der Festsetzungen zur örtlichen Bauvorschrift ist nicht Gegenstand der 
Zulässigkeitsprüfung, da sich die örtliche Bauvorschrift nur auf Werbeanlagen bezieht, ein Antrag zur 
Errichtung einer Werbeanlage ist jedoch nicht im Bauantrag enthalten.

* der Antragsteller diese Festsetzungen für sich und seine 
   Rechtsnachfolger schriftlich anerkennt (+),
 
Dem Bauantrag ist die Erklärung nach § 33 BauGB durch die HV- Invest GmbH Co. KG
unterschrieben vom Geschäftsführer, Herrn Heinrich Vedder mit Schreiben vom 21.12.2009 
beigefügt (Anlage 3).

* und die Erschließung gesichert ist (+).

Die Erschließung erfolgt über die Ringstraße des Gewerbegebietes des bestehenden 
Bebauungsplanes „Dohndorf- Löbnitzer Kreuz“ gemäß dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 
54 

8. 
Die planungsrechtliche Prüfung gemäß § 33 BauGB hat ergeben, dass das Vorhaben " Erweiterung 
eines Betonfertigteilwerkes " gemäß § 33 (1) BauGB planungsrechtlich zulässig ist.

Anlagen:

Anlage 1 Auszüge aus dem Antrag auf Genehmigung zur Erweiterung eines
Betonfertigteilwerkes

Anlage 2 Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 54
Anlage 3 Erklärung nach § 33 BauGB










Anlage zur Sitzungsvorlage
2293_001.pdf










Anlage zur Sitzungsvorlage
2294_001.pdf


